
Stadt Varel
Landkreis Friesland

Planungsausschusssitzung am 19.09.2023

Bebauungsplan Nr. 256

Photovoltaik-Freiflächenanlage

Tangermoorweg

Vorbereitung:

Abwägungsbeschluss

Satzungsbeschluss



Planungsanlass / Planungsziele

Die Vorhabenträger beabsichtigen, auf einem Areal am Tangermoorweg eine Photo-
voltaik - Freiflächenanlage zu errichten.

Damit soll ein aktiver Beitrag zur Energiewende geleistet werden. Neben der Windkraft
ist die Nutzung der Sonnenenergie von besonderer Bedeutung.

Für die Vorhabenfläche existiert derzeit kein Bebauungsplan.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Vorhabens zu
schaffen, ist somit die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Änderung des
Flächennutzungsplanes erforderlich.

Im Bebauungsplan werden daher Bauflächen für die Errichtung von Photovoltaik-
modulen in einem Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen.

Durch entsprechende Festsetzungen soll eine Verträglichkeit mit den Zielen der
Raumordnung, mit den Belangen von Natur und Landschaft und sonstigen Belangen
sichergestellt werden.



Entwicklungskonzept

Größe des
Geltungsbereiches:
rund 49,8 ha

Wiedervernässung ehemaliger
Moorflächen auf der Grundlage
eines Wiedervernässungskon-
zeptes, das vom Ingenieurbüro
Linnemann, Hude-Wüsting erar-
beitet wurde.

Durchführung eines Monito-
rings zur Wiedervernässung.



Bestand Vorhabenfläche Luftbild



Fassung zur öffentlichen Auslegung - Planzeichnung



TöB - Beteiligung

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine abwägungs-
relevanten Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- Avacon AG
- Andrea Arens (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Varel)
- Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
- OOWV Brake
- Landwirtschaftskammer Niedersachsen
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
- Deutsche Bahn AG - DB Immobilien
- Landkreis Friesland

- FB Umwelt - Naturschutzbehörde
- FB Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement - Regionalplanung
- FB Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement - Klimaschutz
- FB Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement - Brand- und Denkmalschutz
- FB Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement - Städtebaurecht
- FB Straßenverkehr
- FB Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal



Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben abwägungs-
relevante Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- Entwässerungsverband Varel
- EWE Netz GmbH
- Angelfischerverband im Landesfischereiverband Weser-Ems
- Telekom Deutschland GmbH
- Landkreis Friesland

- FB Umwelt - Wasser- und Deichbehörde
- FB Umwelt - Bodenschutzbehörde / Immissionsschutzbehörde
- FB Umwelt - Abfallbehörde

- Sielacht Bockhorn - Friedeburg

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

TöB - Beteiligung



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Zusammenfassung der Stellungnahme des Entwässerungsverbandes Varel
Bei der Umsetzung des Wiedervernässungskonzeptes sind Auswirkungen auf die Entwässerung für
den Bereich der angrenzenden Flächen auszuschließen.

Abwägung der Stadt Varel
Der Anregung wird gefolgt.
Die Wiedervernässungsmaßnahmen werden so konzipiert, dass es keine negativen Auswirkungen
auf die Entwässerung der angrenzenden Flächen gibt.

Stellungnahme der EWE Netz GmbH

Es werden Hinweise zum Schutz bestehender Versorgungseinrichtungen bei der Bauausführung
und Hinweise hinsichtlich der Modalitäten bei eventuellen Netzanpassungen vorgebracht.

Abwägung der Stadt Varel
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.



Zusammenfassung der Stellungnahme des Angelfischerverband im Landesfischereiverband
Weser-Ems
1.
Da im Zuge der Baumaßnahme Gräben verfüllt werden sollen, wird darauf hingewiesen, dass bei
ständig wasserführenden Gräben in der Regel von einer Besiedelung der Fischfauna auszugehen
ist. Bei entsprechendem Besatz sollte dieser im Rahmen der Bauausführung unmittelbar vor Beginn
der Baumaßnahmen geborgen und umgesiedelt werden.
2.
lm Zuge der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass kein schädliches Material bzw. Schmier- und
Betriebsstoffe von der Baustelle oder den Baufahrzeugen in die betroffenen Gewässer gelangen
kann. Außerdem sollte im größtmöglichen Umfang der unmittelbare Uferbereich der betroffenen
Gewässer unversehrt bleiben, um einen Eintrag von Feinsedimenten in größeren Mengen zu
vermeiden.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Hierzu ist festzustellen, dass eine Verfüllung nur für solche Gräben vorgesehen ist, die nicht ständig
Wasser führen. Somit haben sie keine Habitatfunktion für die angeführten Fischarten. Mit dem
Twickelser Graben ist zwar ein ständig wasserführendes Gewässer im Plangebiet vorhanden, doch
soll dieses nicht in die Wiedervernässungsmaßnahmen einbezogen werden.
zu 2.
Bei der Realisierung des Solarparks wird der Gewässerschutz beachtet.



Zusammenfassung der Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH
1.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien
jederzeit möglich ist.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

1.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben Genehmigungen nach § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG), wie in den veröffentlichten Unterlagen angegeben, für einzelne Maßnahmen dieser Planung
insbesondere auch wasserrechtliche Plangenehmigungen nach § 68 WHG erforderlich werden.
2.
Für sämtliche gewässerbezogenen Maßnahmen sind jeweils Antragstellungen gesondert bei der
unteren Wasserbehörde erforderlich.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Der Anregung wird gefolgt.
Der Hinweis Nr. 11 wird dahingehend geändert, dass auch auf den § 68 WHG verwiesen wird.
zu 2.
Für sämtliche Maßnahmen am Gewässernetz werden entsprechende Genehmigungsanträge
gestellt. Hierfür wird vorab der erforderliche Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen mit der
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Friesland und der Sielacht Bockhorn-Friedeburg
abgestimmt.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

3.
Es wird festgestellt, dass zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung noch beidseitig am Twickelser
Graben Räumuferzonen mit jeweils der satzungsgemäßen Breite von 10 m berücksichtigt wurden,
dies mit den aktuellen Unterlagen auf einen entsprechend breiten Räumstreifen auf nur einer Seite
reduziert worden ist.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 3.
Der Anregung wird gefolgt.
Hierzu ist festzustellen, dass im Rahmen der Erarbeitung des Wiedervernässungskonzeptes seitens
der Sielacht Bockhorn-Friedeburg mitgeteilt wurde, dass ein einseitiger Räumstreifen in 10 m Breite
ausreichend sei. Der Räumstreifen auf der anderen Seite könne auch schmaler sein. Deshalb
wurde hierfür im Bebauungsplanentwurf eine Breite von 4 m gewählt.
In der Stellungnahme der Sielacht Bockhorn-Friedeburg vom 01.09.2023 wird nunmehr gefordert,
dass der Räumstreifen östlich des Twickelser Grabens eine Breite von 6 m aufweisen soll.
Die Planunterlagen werden entsprechend angepasst.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

4.
Es wird darauf hingewiesen, dass in den Planunterlagen, insbesondere beim Hinweis Nr. 9, auf die
Satzung des Entwässerungsverbandes Varel verwiesen wird. Der Twickelser Graben befindet sich
jedoch vollständig innerhalb des Verbandsgebietes der Sielacht Bockhorn-Friedeburg.
5.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die zwei geplanten Überfahrten über den Twickelser Graben
eine wasserrechtliche Genehmigung (ggf. § 36 WHG) mit gesonderter Antragstellung einzuholen ist.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 4.
Der Anregung wird gefolgt.
Der Hinweis Nr. 9 wird dahingehend angepasst, dass nicht der Entwässerungsverband Varel,
sondern die Sielacht Bockhorn-Friedeburg zuständig ist. Gleiches gilt für das Kapitel 7.6 der
Begründung und die Planzeichnung.
zu 5.
Der Anregung wird gefolgt.
Für die beiden geplanten Überfahrten über den Twickelser Graben werden die entsprechenden
Genehmigungsanträge gestellt.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

6.
Auf Grundlage des vorliegenden „Moorschutzkonzeptes“ sollte eine Abstimmung durchgeführt
werden, welche wasserrechtlichen Anträge hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen gestellt
werden müssten. Die Unterlagen zur Antragstellung werden dabei um Detaillierungen zu ergänzen
sein. Es sind ergänzende Bestandserfassungen erforderlich.
7.
Sofern mit erdverlegten Stromkabeln ein (bleibendes) Gewässer unterquert werden soll, ist
ebenfalls eine entsprechende Antragstellung auf Grundlage des Wasserhaushaltgesetzes erforder-
lich.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 6.
Für sämtliche Maßnahmen am Gewässernetz werden entsprechende Genehmigungsanträge
gestellt. Hierfür wird vorab der erforderliche Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen mit der
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Friesland und der Sielacht Bockhorn-Friedeburg abge-
stimmt.
zu 7.
Die ggf. erforderlichen Unterquerungen von Gewässern mit Stromkabeln werden mit Sielacht
Bockhorn-Friedeburg frühzeitig abgestimmt. Entsprechende Genehmigungsanträge werden gestellt.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

8.
Es wird angemerkt, dass hinsichtlich des Twickelser Graben aus wasserwirtschaftlicher Sicht dann
Bedenken bestehen, wenn Eingriffe in das Fließregime vorgesehen sind, da seine Funktion,
nämlich die Gewährleistung einer hinreichenden Vorflut, für das Einzugsgebiet aufrechterhalten
werden muss.
9.
Zudem sollte der Twickelser Graben einschließlich seiner Randstreifen in der Planzeichnung
möglichst aus Flächen ausgenommen werden, auf denen laut Planzeichen „Wiedervernässungs-
maßnahmen durchzuführen sind“.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 8.
Hierzu ist festzustellen, dass im vorliegenden Wiedervernässungskonzept keine baulichen
Veränderungen am Twickelser Graben und auch keine Eingriffe in das Fließregime (z. B. Aufstau)
vorgesehen sind. Der Graben bleibt in seiner Funktion als Vorfluter für sein Einzugsgebiet
unverändert erhalten.
zu 9.
Der Anregung wird gefolgt.
Die Planzeichnung wird im Bereich des Twickelser Grabens einschließlich seiner Randstreifen
entsprechend geändert.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

10.
Entlang der Randlinien des Geltungsbereiches sind vielfach Grenzgräben vorhanden. Es wird
angeregt, für die Festsetzungen mittels der Planzeichnung eine topographische Bestandserfassung
zu Grunde zu legen, um das Ausmaß von flächigen Überlagerungen der Planzeichen-Fest-
setzungen mit den vorhandenen Gräben ersehen zu können. Für die vorhandenen Gewässer ist mit
den Wasser-Gesetzen ein Bestandsschutz rechtlich verankert. Es würde begrüßt, sofern mit der
Planzeichnung unmissverständlich dargestellt wird, dass keine Überlagerung von vorhandenen
Grabenprofilen mit Planzeichnungsflächen (T. F. 4.1 und T. F. 4.3) vorgesehen ist.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 10.
Der Anregung wird gefolgt.
Die bestehenden Gewässer (Gräben) entlang der Plangebietsränder werden nunmehr in ihrem
Bestand in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt.
Die Planinhalte (Bauflächen, überbaubare Bereiche, Grünflächen, Anpflanzungsgebote etc.) werden
an deren Lage angepasst. Dabei wird jeweils ein Abstand von 3 m zu den Grabenprofilen einge-
halten, damit die Gewässerunterhaltung weiterhin möglich ist.
Dieses Vorgehen wurde mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Friesland und mit der
Sielacht Bockhorn-Friedeburg am 31.08.2023 abgestimmt.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

11.
Sofern der Verlauf der geplanten Einfriedung des Geländes mit der Querung eines Gewässers
verbunden ist, sollte dies in die Abstimmungen mit der Wasserbehörde einbezogen werden.
12.
Es wird darauf hingewiesen, dass die rechtliche Charakterisierung als Gewässer dritter Ordnung im
Sinne des Nds. Wassergesetzes ist unabweislich damit verbunden, dass eine Entwässerungs-
funktion für mehr als ein Grundstück vorliegt. Entscheidungen, die zu einer Änderung der
Charakterisierung führen, können grundsätzlich nur unter formeller Einbeziehung der Wasser-
behörde erfolgen. Insofern ist der Inhalt des Hinweises Nr. 10 teilweise zu revidieren.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 11.
Der Anregung wird gefolgt.
Sofern der Verlauf der Einfriedung mit der Querung eines Gewässers verbunden ist, wird eine
Abstimmung mit der Wasserbehörde erfolgen.
zu 12.
Der Anregung wird gefolgt.
Der Hinweis Nr. 10 wird dahingehend ergänzt, dass darauf verwiesen wird, dass eine Änderung der
Charakterisierung von Gräben III. Ordnung, grundsätzlich nur unter formeller Einbeziehung der
Wasserbehörde erfolgen kann.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Wasser- und Deichbehörde

13.
Es werden mehrere Hinweise zur Nutzung der Flächen und zum Betrieb der Anlagen vorgebracht,
insbesondere hinsichtlich möglicher Bodenverdichtungen, der Verwendung von wassergefährden-
den Stoffen und möglicher Viehunterstände.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 13.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland
Bodenschutz- und Immissionsschutzbehörde

1.
Vor Baubeginn ist anhand eines Immissionsgutachtens zu prüfen ob es durch die geplante
Maßnahme und den zu erwartenden Lichtimmissionen zu nachteiligen Auswirkungen und
Beeinträchtigungen kommt. Das Gutachten ist der unteren Immissionsschutzbehörde zur weiteren
Prüfung vorzulegen.
2.
Die Böden im Bereich der Maßnahme können bei Entwässerung und Belüftung (Pyritoxidation) zu
aktuell sulfatsauren Böden werden. Aufgrund des Gefährdungspotenzials sulfatsaurer Böden sind
im Vorfeld von Tiefbaumaßnahmen flächige Vorerkundungen durchzuführen und es ist ein
Handlungskonzept zum Umgang mit potenziell sulfatsauren Material vorzulegen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Der Anregung wird gefolgt.
Ein entsprechendes Gutachten wird auf der Grundlage des Aufstellplans erstellt und der Unteren
Immissionsschutzbehörde zur Prüfung vorzugelegt.
zu 2.
Der Anregung wird gefolgt.
Aufgrund des Gefährdungspotenzials werden im Vorfeld von Tiefbaumaßnahmen flächige Vorer-
kundungen durchgeführt. Ein entsprechendes Handlungskonzept wird erstellt.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland
Bodenschutz- und Immissionsschutzbehörde

3.
Ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 und ein Konzept zum Bodenmanagement sind der
unteren Bodenschutzbehörde vor Baubeginn zur Abstimmung vorzulegen.
4.
Um die fach- und genehmigungsgerechte Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen zu erreichen, ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) durch einen bodenkundlich
qualifizierten Sachverständigen vorzusehen. Der bestellte Sachverständigte ist der unteren
Bodenschutzbehörde zusammen mit der Anzeige über den Beginn der Bauarbeiten zu benennen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 3.
Der Anregung wird gefolgt.
Ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 und ein Konzept zum Bodenmanagement wird der
Unteren Bodenschutzbehörde zur Prüfung vorzugelegt.
zu 4.
Der Anregung wird gefolgt.
Es wird eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) durch einen bodenkundlich qualifizierten
Sachverständigen erfolgen.



Zusammenfassung der Stellungnahme des LK Friesland - Abfallbehörde

1.
Bei der Errichtung, Betrieb, Wartung und Reparaturen der PV-Anlagen anfallende Abfälle müssen
nach jeder Arbeit restlos entfernt werden, so dass keine Gefahr für die Tierwelt besteht.
Durch Witterungseinflüsse oder starke Wettereinflüsse (z.B. Hagel) beschädigte Module sind
unmittelbar auszutauschen und alle Materialreste und Abfälle sind umgehend restlos zu entfernen.
Daher ist die Anlage unmittelbar nach starken Wettereinflüssen (z. B. Hagel) auf Schäden zu
kontrollieren, damit nicht die Gefahr besteht, dass Tiere die Materialreste einfressen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.



Zusammenfassung der Stellungnahme der Sielacht Bockhorn - Friedeburg
1.
Gemäß § 6 (1) der Verbandssatzung der Sielacht Bockhorn-Friedeburg ist entlang der Verbands-
gewässer II. Ordnung ein Räumuferstreifen von 10,0 m von allen die Durchfahrt der Räumgeräte
behindernden Einrichtungen freizuhalten. Die Räumuferzone beginnt am oberen Böschungsansatz.
Östlich des Twickelser Grabens wurde die Räumuferzone im vorliegenden Entwurf mit nur 4,0 m
Breite dargestellt. Die Sielacht stimmt einer eingeschränkten Räumuferzone von 6,0 m Breite auf
der östlichen Seite zu, einer weiteren Reduzierung auf 4,0 m, wie im Entwurf dargestellt, wird nicht
zugestimmt. Die Räumuferzone ist somit auf der östlichen Seite mit 6,0 m Breite darzustellen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Der Anregung wird gefolgt.
Der angesprochene Räumuferstreifen östlich des Twickelser Grabens wird nunmehr mit einer Breite
von 6,0 m als private Grünfläche im Bebauungsplan ausgewiesen.



Zusammenfassung der Stellungnahme der Sielacht Bockhorn - Friedeburg
2.
Gemäß textlicher Festsetzung 4.5 sollen auf den als Private Grünfläche / Räumstreifen darge-
stellten Flächen Maßnahmen zur Vernässung gemäß textlicher Festsetzung 1.1.3 durchgeführt
werden. Eine Vernässung, wie gemäß textlicher Festsetzung 1.1.3 gefordert, kann ausdrücklich
nicht im Bereich des Räumstreifens erfolgen. Stattdessen soll dort vereinbarungsgemäß eine
Auffüllung / Anhebung des Geländes erfolgen.

Das Gewässer einschl. der Räumstreifen ist auch von der zeichnerischen Darstellung "Umgrenzung
von Flächen, auf denen eine Wiedervernässung vorzunehmen ist" auszunehmen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 2.
Der Anregung wird gefolgt.

Die Passagen in der textlichen Festsetzung Nr. 1.1.3 werden dahingehend verändert, dass die
festgesetzten Räumstreifen entlang des Twickelser Grabens von den Wiedervernässungs-
maßnahmen ausgenommen werden.

Das Gewässer und die beiden Räumstreifen werden nicht länger als „Flächen, auf denen eine
Wiedervernässung vorzunehmen ist“ dargestellt.



Zusammenfassung der Stellungnahme der Sielacht Bockhorn - Friedeburg
3.
Der Hinweis Nr. 9 "Grabenunterhaltung" ist dahingehend fehlerhaft, dass der Entwässerungs-
verband Varel als zuständiger Unterhaltungsverband aufgeführt ist. Zuständig ist die "Sielacht
Bockhorn-Friedeburg".

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 3.
Der Anregung wird gefolgt.

Der Hinweis Nr. 9 wird dahingehend angepasst, dass nicht der Entwässerungsverband Varel,
sondern die Sielacht Bockhorn-Friedeburg zuständig ist. Gleiches gilt für das Kapitel 7.6 der
Begründung und die Planzeichnung.



FAZIT

Den von den Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und
Hinweise wird gefolgt.

Soweit erforderlich, werden die Planunterlagen entsprechend angepasst.

Das betrifft insbesondere

- die Verbreiterung des Räumstreifens an der Ostseite des Twickelser Grabens,
- die Herausnahme des Twickelser Grabens mit seinen beiden Räumstreifen aus den Flächen,

auf denen eine Wiedervernässung vorzunehmen ist,
- die Verlagerung der Flächen mit einem Anpflanzungsgebot entlang der vorhandenen

Grenzgräben an den Plangebietsrändern,
- die Anpassung bzw. Konkretisierung einiger Hinweise,
- redaktionelle Anpassungen in der Planzeichnung und der Begründung.

Die Abwägungsergebnisse bedingen keine Änderungen des Bebauungsplanentwurfs, die die
Grundzüge der Planung berühren.

Somit kann nunmehr der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 256 gefasst werden.

Die Fassung zum Satzungsbeschluss wird nachfolgend dargestellt.

Öffentliche Auslegung und TöB - Beteiligung



Fassung zum Satzungsbeschluss - Planzeichnung



Fassung zum Satzungsbeschluss - Planzeichnung - Nordteil



Fassung zum Satzungsbeschluss - Planzeichnung - Südteil



Nr. 1 Art der baulichen Nutzung

1.1 Sonstige Sondergebiete 1 bis 4 (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4) „Moor-Photovoltaik-Frei-
flächenanlage“ (Moor-PV-FFA)

1.2 Sonstiges Sondergebiet 5 (SO 5) „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ (PV-FFA)

Nr. 2 Maß der baulichen Nutzung

2.1 Grundfläche

2.2 Anlagenhöhe

Nr. 3 Überbaubare Grundstücksfläche

Fassung zur öffentlichen Auslegung - Textliche Festsetzungen



Nr. 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

4.1 Flächen für das Anpflanzen von Sträuchern

4.2 Flächen für zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

4.3 Private Grünflächen 1

4.4 Private Grünflächen 2

4.5 Private Grünflächen 3

Nr. 5 Erhaltung von Bäumen

Fassung zur öffentlichen Auslegung - Textliche Festsetzungen



Nr. 6 Maßnahmen zum Monitoring

6.1 Wiedervernässung

6.2 Überprüfung der Wertfaktoren

Fassung zur öffentlichen Auslegung - Textliche Festsetzungen

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich

§ 2  Einfriedung

§ 3  Werbeanlagen mit Licht



Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan stellt derzeit Flächen für die Landwirtschaft dar.
Somit ist eine Änderung erforderlich.



48. Flächennutzungsplanänderung - Fassung zum Feststellungsbeschluss



Die Abwägungsvorschläge werden zum Beschluss erhoben.

Der Bebauungsplan Nr. 256 wird nebst Begründung als Satzung beschlossen.

Die 48. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Varel wird festgestellt.

Beschlussvorschlag



BEDARFSFOLIEN



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstige Sondergebiete (SO 1 bis SO 5)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

In den festgesetzten Sonstigen Sondergebieten SO 1 bis SO 5 sind ausschließlich Anlagen und
Einrichtungen zulässig, die der Erzeugung elektrischer Energie mittels Photovoltaik dienen.

Im Einzelnen sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzungen zulässig:

- Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie (Freistehende, auf Modultische aufgeständerte,
nicht nachgeführte Photovoltaikanlagen),

- Notwendige Technikgebäude und Betriebseinrichtungen (z. B. Trafo- und Wechselrichterstationen),
- unbefestigte Zuwegungen für Montage- und Wartungsarbeiten und Lagerplätze,
- Leitungs- und Kabeltrassen,
- Einfriedungen,
- Unterstände für Tiere, die der Grünpflege des Gebietes dienen.

Bauliche Anlagen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, sind unzulässig.

Die Modultische sind ohne flächige Fundamente, mittels Stahlprofilen in den Boden zu rammen oder zu
schrauben.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

1.1 Sonstige Sondergebiete 1 bis 4 (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4) „Moor-Photovoltaik-Freiflächenanlage“
(Moor-PV-FFA)

1.1.1
Im Sonstigen Sondergebiet SO 2 sind ausschließlich Glas-Glas-Module mit einer Lichtdurchlässigkeit von
mindestens 10 % zu verwenden.

1.1.2
Die Flächen neben, zwischen und unter den Photovoltaik-Modulen sind im SO 1, SO 2, SO 3 und SO 4 als
extensiv gepflegte Wiesenfläche zu nutzen und wie folgt zu bewirtschaften:

- Die Fläche darf nicht umgebrochen werden. Das Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken, Erhöhungen
u. ä. dürfen nicht verändert werden.

- In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind das Walzen, Schleppen oder sonstige
Grünlandpflegearbeiten nicht zulässig.

- Eine Düngung ist nicht zulässig.
- Die Fläche darf mit bis zu 1,5 GV pro ha beweidet werden.
- Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen.
- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

Änderungen der Bewirtschaftungsauflagen sind nur nach Absprache mit der Stadt Varel grundsätzlich
möglich.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

1.1.3
Für die Flächen ist durch geeignete wasserwirtschaftliche Maßnahmen eine dauerhafte Wiedervernässung
herbeizuführen, so dass Mindestwasserstände von maximal 10 cm unter Geländeoberkante im Winter und
maximal 30 cm unter Geländeoberkante im Sommer erreicht werden.

Die Grundlage für die durchzuführenden Maßnahmen bildet das vom Ingenieurbüro Linnemann, Hude-
Wüsting erstellte Moorschutzkonzept für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die darin aufgeführten
Maßnahmen sind seitens des Vorhabenträgers der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage zeitgleich mit
der Errichtung des Solarparks durchzuführen und auf Dauer aufrechtzuerhalten. Zu den Maßnahmen gehört
u.a. das Verfüllen und Verschließen von Gräben, die Kappung der Drainagen sowie der Einbau von Folien zur
Verhinderung des lateralen Wasserabflusses in den Twickelser Graben.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

1.2 Sonstiges Sondergebiet 5 (SO 5) „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ (PV-FFA)

Die Flächen neben, zwischen und unter den Photovoltaik-Modulen sind als extensiv gepflegte Wiesenfläche
zu nutzen und wie folgt zu bewirtschaften:

- Die Fläche darf nicht umgebrochen werden. Das Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken, Erhöhungen
u. ä. dürfen nicht verändert werden.

- In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind das Walzen, Schleppen oder sonstige
Grünlandpflegearbeiten nicht zulässig.

- Eine Stickstoffdüngung mit maximal 50 kg N/ha pro Jahr ist zulässig. Eine Verwendung von Gülle oder
Jauche bleibt ausgeschlossen. Die Verwendung von Phosphat - und Kalidüngern bedarf der vorherigen
Absprache. Über die Verwendung von Düngern ist ein Nachweisbuch zu führen.

- Die Fläche darf mit bis zu 2,0 GV pro ha beweidet werden.
- Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen.
- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

Änderungen der Bewirtschaftungsauflagen sind nur nach Absprache mit der Stadt Varel grundsätzlich
möglich.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen
Nr. 2 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundfläche
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO)

Für die Sonstigen Sondergebiete SO 1 und SO 2 wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,8, für das
Sonstige Sondergebiet SO 3 von maximal 0,5 und für die Sonstige Sondergebiete SO 4 und SO 5 von
maximal 0,7 festgesetzt. Diese dürfen nicht überschritten werden.

Im SO 3 ist der Reihenabstand der Modultische so festzulegen, dass in der Mittagszeit (12-14 Uhr) von Mai
bis September ein mindestens 3 m breiter besonnter Streifen zwischen den Modultischen gewährleistet ist.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die von den Photovoltaik-Modulen überbauten Flächen (in
senkrechter Projektion zum Boden), die Flächen der Technikgebäude und Betriebseinrichtungen
einschließlich der sie umgebenden befestigten Bereiche sowie befestigte Zufahrten und Lagerplätze (auch
mit teilversiegelnden Belägen) einzurechnen.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen
Nr. 2 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.2 Anlagenhöhe
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BauNVO werden in den Sonstigen
Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Moor-Photovoltaik-Freiflächenanlage“ bzw. „Photovoltaik-
Freiflächenanlage“ (SO 1 bis SO 5) die zulässigen Höhen baulicher Anlagen und die erforderlichen
Bezugspunkte festgesetzt.

Unterer Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Oberer Bezugspunkt ist der höchste Punkt der
Photovoltaik-Module bzw. der Modultische oder der höchste Punkt der Technikgebäude und
Betriebseinrichtungen.

Die Anlagenhöhe (AH) darf maximal 4 m betragen. Zwischen der natürlichen Geländeoberfläche und dem
tiefsten Punkt der Photovoltaik-Module bzw. der Modultische muss ein Freiraum mit einer Mindesthöhe von
0,50 m verbleiben.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 3 Überbaubare Grundstücksfläche (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

In der Planzeichnung werden die zulässigen überbaubaren Bereiche festgesetzt. Diese werden von einer
Baugrenze eingefasst.

Die Errichtung von Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie sowie der notwendigen Technikgebäude
und Betriebseinrichtungen ist nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche zulässig.

Zuwegungen, Lagerplätze, Leitungs- und Kabeltrassen sowie Einfriedungen sind auch außerhalb der
festgesetzten überbaubaren Bereiche zulässig.

Eine Vollversiegelung ist nur an den Standorten der notwendigen Technikgebäude und Betriebseinrichtungen
zulässig.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 256 (Teilgeltungsbereiche 1 und 2)
sind mehrere Grünordnungsmaßnahmen durchzuführen. Spätestens in der Pflanzperiode nach
Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlage im jeweils betroffenen Teilgeltungsbereich sind sämtliche
diesen Bereich betreffenden und nachfolgend beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Die
Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.

4.1 Flächen für das Anpflanzen von Sträuchern

Innerhalb der mit TF 4.1 gekennzeichneten Flächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB Sträucher
anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.
Die Anpflanzung hat in 5 Reihen zu erfolgen, wobei der Abstand der Gehölze in der Reihe maximal 1,20 m
betragen darf. Zur benachbarten Reihe ist ein Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten. Bei der Anpflanzung
sind heimische, standortgerechte Gehölze aus der in der Planzeichnung aufgeführten Pflanzliste zu
verwenden.
Gehölzqualität Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe 100 bis 150 cm.
Die Pflege hat so zu erfolgen, dass die Wuchshöhe der Sträucher mindestens die Höhe der gewählten
Anlagen aufweist.

Sofern die Anpflanzungsflächen innerhalb des für Wiedervernässungsmaßnahmen vorgesehenen Bereiches
liegen (siehe Festsetzung in der Planzeichnung), sind außerdem die Maßnahmen nach der Textlichen
Festsetzung 1.1.3 durchzuführen.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

4.2 Flächen für zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Innerhalb der mit TF 4.2 gekennzeichneten Fläche sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB die vorhandenen
Biotopstrukturen, bestehend aus der ehemaligen Straßenbefestigung und seinen Straßenbermen als
Sukzessionsfläche dauerhaft zu erhalten.

4.3 Private Grünflächen 1

Die mit TF 4.3 gekennzeichneten privaten Grünflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB als extensiv
gepflegte Wiesenfläche zu nutzen und dauerhaft zu erhalten. Es ist pro Jahr nur eine zweimalige Mahd
zulässig.

4.4 Private Grünflächen 2

Die mit TF 4.4 gekennzeichneten privaten Grünflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB als extensiv
gepflegte Wiesenfläche anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Es ist pro Jahr nur eine zweimalige Mahd
zulässig. Informationstafeln mit Bezug zur Freiflächen-Photovoltaikanlage sind zulässig. Für die Flächen sind
außerdem die Maßnahmen nach der Textlichen Festsetzung 1.1.3 durchzuführen.

4.5 Private Grünflächen 3

Die mit TF 4.5 gekennzeichneten privaten Grünflächen sind als extensiv gepflegte Wiesenfläche zu nutzen
und wie in der Textlichen Festsetzung 1.1.2 festgesetzt zu bewirtschaften. Für die Flächen sind außerdem die
Maßnahmen nach der Textlichen Festsetzung 1.1.3 durchzuführen.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 5 Erhaltung von Bäumen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit einem Erhaltungsgebot belegten
Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten.

Abgestorbene Bäume sind durch Neuanpflanzung von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen zu
ersetzen (Gehölzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 bis 20 cm).

Die Wuchshöhe der Bäume kann durch geeignete Pflegemaßnahmen auf minimal 20 m über Gelände
beschränkt werden.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 6 Maßnahmen zum Monitoring

6.1 Wiedervernässung

Nach Fertigstellung der PV-Anlagen ist über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ein Monitoring
durchzuführen, welches vom ersten bis zum fünften Jahr jährlich und danach alle fünf Jahre zu erfolgen hat.
Der Stadt Varel ist vom Vorhabenträger jährlich bzw. nach dem fünften Jahr alle 5 Jahre ein Bericht
hinsichtlich des Fortschritts der Wiedervernässung vorzulegen.

Ein Monitoring der Torfwassermessstellen hat zweimal jährlich (einmal im Sommer und einmal im Winter) zu
erfolgen. Das Monitoring-Intervall der Torfwassermessstellen kann in Absprache mit der Stadt Varel verändert
werden. Die Ergebnisse eines jeden Torfwassermonitorings sind der Stadt Varel vom Vorhabenträger
vorzulegen.



Planinhalt - Textliche Festsetzungen

Nr. 6 Maßnahmen zum Monitoring

6.2 Überprüfung der Wertfaktoren

Fünf Jahre nach Fertigstellung der PV-Anlagen ist durch ein Fachbüro zu überprüfen, ob das Dauergrünland
die im Umweltbericht prognostizierten Wertigkeiten erreicht hat (SO 1: Wertfaktor 1,5; SO 2: Wertfaktor 2; SO
3: Wertfaktor 3; SO 4: Wertfaktor 2; SO 5: Wertfaktor 1,5). Sollten sich hiervon Abweichungen ergeben, ist die
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung mit den dann anzusetzenden Wertfaktoren neu zu berechnen.

Im Falle einer Unterkompensation ist das ermittelte Kompensationsdefizit außerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 256 durch geeignete Maßnahmen durch den Vorhabenträger auszugleichen.

Im Falle einer Überkompensation werden die überschüssigen Werteinheiten im Sinne eines Flächenpools
dem Vorhabenträger übertragen und können für notwendige Ausgleichsmaßnahmen anderer Projekte im
Stadtgebiet herangezogen werden.

Die Kompensationsbewertung erfolgt anhand der Vorgaben des „Niedersächsischen Städtetags - Modells“.



Planinhalt - Örtliche Bauvorschriften

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE GESTALTUNG
(gem. § 84 Abs. 3 NBauO)

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) ist identisch mit den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 256 "Photovoltaik-Freiflächen-
anlage Tangermoorweg" festgesetzten Sonstigen Sondergebieten SO 1 bis SO 5.

§ 2 Einfriedungen

Für die Flächen der festgesetzten Sonstigen Sondergebiete SO 1 bis SO 5 mit der Zweckbestimmung „Moor-
Photovoltaik-Freiflächenanlage“ bzw. „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ ist eine Einfriedung zulässig.

Die Einfriedung ist als Maschendrahtzaun oder Metallgitterzaun auszuführen. Durchgehende Zaunsockel sind
unzulässig. Die Höhe der Einfriedung darf 2,00 m, gemessen über der natürlichen Geländeoberfläche, nicht
überschreiten. Die untere Zaunkante muss mindestens 15 cm über der Bodenoberfläche liegen.

§ 3 Werbeanlagen

Werbeanlagen mit Licht sowie Lichtwerbung sind nicht zulässig.


